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Ihr Zeichen

E-Mail Funke
Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Teilstellungnahme der Abteilung Bodendenkmalpflege; die 
Teilstellungnahme der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege geht Ihnen ggf. 
gesondert zu.

Nach derzeitiger fachlicher Einschätzung des LDA bestehen gegen das geplante 
Vorhaben aus archäologischer Sicht keine Einwände.

Bitte weisen Sie alle Beteiligten auf die gesetzliche Meldepflicht im Falle 
unerwartet freigelegter archäologischer Kulturdenkmale hin.

Gemäß § 2 in Verb, mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure 
und nicht durch einen Verwaltungsakt. Nach § 9(3) des Denkmalschutzgesetzes 
für Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung durch das o.g. Landesamt oder von ihm 
Beauftragte ist zu ermöglichen. Es ist festzuhalten, dass die im § 9 (3) 
DenkmSchG LSA verankerte Wochenfrist bei in Erde oder Wasser gefunden 
Sachen dazu dient, eine eventuelle Denkmaleigenschaft, ggf. mittels kurzfristiger 
Untersuchungen durch das Fachamt, bis zum Ablauf einer Woche, festzustellen. 
Bei Feststehen der Denkmaleigenschaft finden weitere Schutzvorschriften des 
DenkmSchG Anwendung. Es gilt die Erhaltungspflicht nach § 9 Abs. 1 und 2 und 
die Genehmigungspflicht nach § 14 Abs. 1 DenkmSchG. Soweit erforderlich kann 
diese gemäß § 14 Abs. 9 Auflagen zu einer fachgerechten Dokumentation nach
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den derzeit gültigen Standards des LDA enthalten (vgl. Urteil OVG LSA, 
17.04.2003, 2 L 150/02).

Für den Fall des Zutage Tretens von archäologischen Funden bei 
Erdeingriffen, die nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA zu dokumentieren sind, 
sollten zur Umsetzung denkmalrechtlicher oder denkmalpflegerischer 
Grundsätze und Ziele bezüglich des Erhalts, der Pflege oder Dokumentation von 
Kulturdenkmalen sowie des Erkenntnisgewinnes gern. § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG 
die Erteilung weitergehender Auflagen vorbehalten werden.

Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Information, nicht als 
verwaltungsrechtlichen Bescheid. Ein Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung ist bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Barbara Fritsch

Anlage(n): -
Verteiler: Landkreis Börde, Untere Denkmalschutzbehörde, Postfach 100153, 39331

Haldensleben, LDA Abt. 2 (S.Händler); Akte
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